
GEMA-GEBÜHREN DER ARZTPRAXIS 
 
 
Die Rechtsprechung der deutschen Gerichte war bislang leider nicht immer 
einheitlich. Denn die Frage der Gebührenpflicht für das Abspielen von Musik 
in der Praxis richtet sich im Wesentlichen danach, ob im Sinne des § 15 Abs. 3 
UrhG die Wiedergabe öffentlich ist. Folglich waren die Räumlichkeiten der 
Praxis danach zu beurteilen, ob sie der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen 
oder nicht.  
Nachdem der EuGH mit Urteil vom 15.03.2012 – C-135/10 für einen in Italien 
gelagerten Fall entschieden hatte, dass das Abspielen von Hörfunksendungen 
als Hintergrundmusik für Patienten im Wartezimmer keine öffentliche 
Wiedergabe im Sinne des Urheberrechtes sei, hatte sich nun auch der BGH mit 
einem, dem EuGH-Sachverhalt in allen wesentlichen Punkten 
übereinstimmenden Fall zu befassen. 
 
 
Urteil des BGH vom 18.06.2015 – I ZR 14/14 
 
Der beklagte Zahnarzt, der im Wartebereich seiner Praxis für seine Patienten 
Hörfunksendungen als Hintergrundmusik übertrug, hatte den mit der GEMA 
im Jahr 2003 geschlossenen Lizenzvertrag im Dezember 2012 fristlos 
gekündigt und dies damit begründet, dass nach der EuGH-Rechtsprechung die 
Wiedergabe nicht öffentlich sei. Die GEMA hatte ihn daraufhin zur Zahlung 
verklagt.  
 
Der BGH bestätigte nunmehr mit diesem Urteil, dass die fristlose Kündigung 
des Arztes berechtigt war, da die Geschäftsgrundlage des Lizenzvertrages 
durch das EuGH-Urteil vom 15.03.2012 entfallen sei.  
Bei seiner Entscheidung war der BGH an die Auslegung des Unionsrechts 
durch den EuGH gebunden und musste § 15 Abs. 3 UrhG richtlinienkonform 
auslegen. Demzufolge entschied der BGH, dass die Wiedergabe von 
Hörfunksendungen in Wartezimmern von Zahnarztpraxen im Allgemeinen 
nicht öffentlich i. S. d. § 15 Abs. 3 UrhG und damit auch nicht 
vergütungspflichtig sei.  
 
Der BGH führte dazu aber aus, dass die Frage, ob ein Sachverhalt eine 
öffentliche Wiedergabe darstelle, stets eine individuelle Beurteilung erforderlich 
mache, bei der die durch den EuGH aufgestellten drei unselbständigen und 
miteinander verflochtenen Kriterien – Wiedergabe, Öffentlichkeit und Dienen 
der Wiedergabe zu Erwerbszwecken - einzeln und in ihrem Zusammenwirken 
miteinander zu berücksichtigen seien. Denn diese könnten je nach Einzelfall in 
sehr unterschiedlichem Maße gegeben sein (vgl. BGH, a. a. O., Rdn. 29). 
 
Danach sei Bedingung für eine „Wiedergabe“, dass der Nutzer (= Arzt) in 
voller Kenntnis der Folgen seines Verhaltens tätig werde, um Dritten 
(= Patienten) einen Zugang zum geschützten Werk zu verschaffen, den diese 
ohne sein Tätigwerden nicht hätten.  
Das Merkmal der „Öffentlichkeit“  sei nur bei einer unbestimmten Zahl 
potentieller Adressaten und recht vielen Personen erfüllt, wobei es hierbei auch 
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darauf ankomme, wie viele Personen gleichzeitig und nacheinander Zugang zu 
demselben Werk hätten. 
Das letzte Kriterium des „Dienens der Nutzungshandlung zu Erwerbszwecken“ 
setze voraus, dass sich der Nutzer gezielt an das Publikum wende, für das die 
Wiedergabe vorgenommen werde, und dieses für die Wiedergabe 
aufnahmebereit sei und nicht nur zufällig erreicht werde (vgl. BGH a. a. O. 
Rdn. 30-32). 
 
Eine Wiedergabe wurde durch den EuGH bejaht, da der Zahnarzt die Tonträger 
absichtlich abspiele, um seinen Patienten in deren Genuss kommen zu lassen.  
 
Allerdings gehen sowohl EuGH als auch daran anschließend der BGH davon 
aus, dass das Kriterium der Öffentlichkeit hier nicht erfüllt war. Sie begründen 
dies damit, dass normalerweise die Patienten eines Zahnarztes eine bestimmte 
Gesamtheit potentieller Leistungsempfänger darstellen, da andere Personen in 
der Regel keinen Zugang zur Behandlung durch den Zahnarzt hätten. 
Unmaßgeblich sei die Zahl der Patienten, für die derselbe Tonträger hörbar 
gemacht werde, da der Kreis der zur selben Zeit in der Praxis anwesenden 
Personen im Allgemeinen sehr begrenzt sei und nacheinander kommende 
Patienten in aller Regel nicht Hörer derselben Tonträger seien, insbesondere 
wenn eine Wiedergabe über Rundfunk erfolge (vgl. BGH, a. a. O., Rdn. 45). 
 
Ebenso verneinte der EuGH damals, dass die Wiedergabe Erwerbszwecken des 
Zahnarztes diene. Er vertrat hier die Auffassung, dass der Zahnarzt allein 
aufgrund der Wiedergabe der Hörfunksendungen keine Zunahme seines 
Patientenbestandes erwarten und die Behandlungspreise nicht steigern könne. 
Aus diesen Gründen fehle einer solchen Wiedergabe die Eignung, die 
Einkünfte der Praxis zu beeinflussen. Zudem seien die Patienten für eine solche 
Wiedergabe gewöhnlich nicht aufnahmebereit, nachdem sie ausschließlich zum 
Zweck der Behandlung eine Zahnarztpraxis aufsuchen würden, die Wiedergabe 
nicht Bestandteil der Zahnbehandlung sei und lediglich ein zufälliger und von 
den Patientenwünschen unabhängiger Zugang zu bestimmten Tonträgern 
stattfinde (vgl. BGH, a. a. O., Rdn. 36). Offengelassen hat der BGH in seiner 
Entscheidung jedoch, ob das Dienen der Wiedergabe zu Erwerbszwecken eine 
zwingende Voraussetzung für einen Vergütungsanspruch ist, da dies nicht 
entscheidungsrelevant war, nachdem das Kriterium der Öffentlichkeit im 
streitgegenständlichen Fall schon nicht erfüllt war. 
 
Letztendlich bejahte der BGH deshalb die Berechtigung zur fristlosen 
Kündigung des Lizenzvertrags gemäß § 313 Abs. 3 Satz 2 BGB, da dessen 
Geschäftsgrundlage mit dem Urteil des EuGH entfallen und dem Zahnarzt eine 
Fortsetzung des Vertrags bis zum Ende der Vertragslaufzeit unter 
Berücksichtigung der Interessen beider Parteien nicht zumutbar war. Hieraus 
folgt zugleich, dass der BGH es für die GEMA als zumutbar einstuft, wenn bei 
Erfüllung der vorgenannten Bedingungen eine Abkehr vom Vertrag erfolgt. 
 
 
Stellungnahme 
 
Nach Auffassung der Verfasserin muss diese Rechtsprechung auf alle 
Arztpraxen unabhängig von der Fachrichtung angewandt werden, sodass im 
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Allgemeinen keine Vergütungspflicht für Hörfunksendungen als 
Hintergrundmusik im Wartezimmer besteht.  
Entscheidend ist nach Ansicht der Verfasserin vor allem, dass die 
Öffentlichkeit der Wiedergabe ausgeschlossen sein muss. Das bedeutet zum 
einen, dass die Zusammensetzung der Patienten des Arztes als Gesamtheit 
weitgehend stabil sein muss. Dies dürfte wohl üblicherweise bei Arztpraxen 
der Fall sein. Zum anderen muss der Kreis der gleichzeitig sich in der Praxis 
befindenden Personen im Allgemeinen sehr beschränkt sein. Ferner muss eine 
Abwechslung der in der Arztpraxis nacheinander folgenden Patienten 
stattfinden. Auch diese Merkmale dürften aus Sicht der Verfasserin in 
Arztpraxen üblich sein. 
 
Niedergelassenen Ärzten ist deshalb aus juristischer Sicht in der Regel zu 
empfehlen, falls der den oben genannten Urteilen zu Grunde liegende 
Sachverhalt mit den Verhältnissen in der eigenen Praxis identisch ist, 
Zahlungsansprüche der GEMA zurückzuweisen sowie etwaige Lizenzverträge 
fristlos zu kündigen. Der Verfasserin ist derzeit aus der anwaltlichen Praxis ein 
Fall eines Orthopäden bekannt, in dem die GEMA dieses BGH-Urteil auch auf 
dessen orthopädische Praxis übertragen hat und die fristlose Kündigung mit 
dem Argument akzeptiert hat, dass die Patienten den Arzt nur zur Behandlung 
aufsuchten und nicht um Hörfunksendungen im Wartezimmer zu hören. 
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